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So hat es 1989 im Lkr. Freising begonnen



1990

7.12.1990 Strom Einspeisegesetz mit 5 Paragraphen: 
- § 2 Abnahmepflicht, 
- § 3 Vergütung: 90 % der Durchschnittserlöse



Wir haben viel geschafft – das 
zeigt eine Anzeige von 1993

„Kann Deutschland aus der Kernenergie 
aussteigen…… Regenerative Energien wie 
Sonne, Wasser oder Wind, können auch 
langfristig nicht mehr als 4 % unseres 
Strombedarfs decken.
Ihre Stromversorger ..Bayernwerk, ..RWE,..“

→ Tatsächlich wurde der Ausstieg aus der 
Kernenergie 2011 beschlossen.

→ Tatsächlich liegt 2019 (26 Jahre später) der 
Anteil der EE am Stromverbrauch in BRD 
47,2 % Quelle: Fraunhofer ISE Stand 27.5.19

→ Ldkr. Freising hat beschlossen 2035 - 100 % 
→ Ldkr. FS 72 % EE Stand (2017)



Kostendeckende Vergütung kV:

Kostendeckende
Vergütung:
Wegbereiter für 
das EEG
08.07.1993



Installierte Leistung (kumuliert) 
PV-Anlagen in BRD in MWp

Quelle: Statista 07.11.2019



Übersicht
• PV Installationen bis 31.12.1999 → ca. 70 MW

§ 9 Absatz 1 EEG 2000: alle Bestandsanlagen, die vor
2000 in Betrieb gesetzt wurden, erhielten
Inbetriebnahmedatum 01.01.2000. 

• PV Installationen 1.1. – 31.12.2000 → ca. 44 
MW

Quelle: Solarenergie Förderverein Aachen e. V / Statista 





Wie geht es weiter?

• EEG Clearingstelle Rechtsfrage Nr. 69
→Altanlagen bleiben EEG Anlagen
→Anspruch auf Netzanbindung der „EEG Anlage“ bleibt 

erhalten.
→„Nach gegenwärtiger Rechtslage besteht jedenfalls nach 

dem EEG kein Anspruch darauf, dass der Netzbetreiber 
nach Ablauf des Förderzeitraums [ab 01.01.2021] den 
eingespeisten Strom mit dem Monatsmarktwert [ §23a 
EEG] vergütet“. (2019 MW Solar: 5,9 – 2,9 Cent/kWh.)

→sonstige/optionale Direktvermarktung
Direktvermarkter, 1/4h Messung und Fernsteuerbarkeit 
(zusätzlich zum FRE).



EU-RICHTLINIE FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

• EU-Richtline für Erneuerbare Energien (13.11.2018)

Art. 21 Abs. 2 d) EU Richtlinie für EE

→Recht auf Netzeinspeisung und Vergütung, die

→den Marktwert des Stroms abbildet [Monatsmarktwert
PV] und

→ zusätzlich auch den langfristigen Wert des EE-Stroms für
das Netz, die Umwelt sowie die Gesellschaft
berücksichtigt.

• Umsetzung in deutsches Recht: muss bis spätestens
30.06.2021 erfolgen. Eine frühere Umsetzung wäre zulässig
und wünschenswert.



WAS TUN NACH ABLAUF DER FÖRDERUNG?

• Option 1 – “weiter wie bisher”

– Voll-Einspeisung zu Börsenstrompreisen bzw. zum

Marktwert Solar  → bis heute noch nicht geregelt !!!!



WAS TUN NACH ABLAUF DER FÖRDERUNG?

• Option 2 – “Eigenverbrauch”
– Umrüstung der PV Anlage von Volleinspeisung auf 

Eigenverbrauch + Einspeisung der “Restmenge”.

• Umrüstung wesentliche Änderung ja/nein: ggf. techn. 
Vorgaben – Bestandsschutz ???

• VDE-AR-N 4101:2015-09 Zählerplätze

• VDE-AR-N 4105:2018-11 Erzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz 4110 Mittelspannung (ab 135 kW)

• VDE-AR-N 4100:2019-04 Anschluss von Kundenanlagen am 
Niederspannungsnetz



Selbsterzeugter PV-Strom 
billiger als Netzstrom
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WAS TUN NACH ABLAUF DER FÖRDERUNG?

• Option 3 – “Eigenverbrauch + Batterie”
– Wie Option 2: Umrüstung auf Eigenverbrauch + Optimierung

durch Speicher.

• Option 4 – “Eigenverbrauch + Batterie + 
Mobilität”
– wie Option 2 / 3: Umrüstung auf Eigenverbrauch + Erhöhung des 

Eigenverbrauchsanteil durch Elektroauto und/oder
Sektorkoppelung (Brauchwasser)-Wärmepumpe, E-Heizstab.

→ Flankierend ist Repowering möglich



AUSBLICK

• Teilnahme an alternativen Vermarktungsformen

• Diverse start-ups im Bereich community-Strom, virtuelle 
Kraftwerke, Regionalstrom, Erzeugerpool,

→ alternative Vermarktungsformen zielen darauf ab, den 
erzeugten Strom direkt zwischen Verbrauchen und Erzeuger 
zu vermitteln und abzurechnen (blockchain).

• P2P (peer to peer) neu geregelt in EE-Richtliche der EU § 21
oder C2C (customer to customer)



→ die persönliche Energiewende 
ist heute möglich

Photovoltaik  +  Speicher    +    Elektroauto



Wir wünschen ihnen 
viel Freude beim Realisieren ihrer 

persönlichen Energiewende

www.                                          .de 

Sendung «quer» im BR      Rundschau Magazin
vom 29.11.2012                   vom 04.08.2018



Links
• https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/beitrag/1551

• www.ise.fraunhofer.de 

• www.bundesnetzagentur 

• www.freisingsolar.de


